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25.11.2013 Bau- und Vergabeausschuss 
28.11.2013 Stadtrat der Stadt Genthin 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat bestätigt die Durchführung der Gemeinschaftsmaßnahme gemäß den fachlichen 
Empfehlungen dem Grunde nach und überträgt dem Bau – und Vergabeausschuss die Kompetenz 
für mögliche Nachverhandlungen mit dem Bund. Die finanziellen Mittel sind in den Haushalt 2014 
einzustellen.  
Der Bürgermeister wird zur Unterzeichnung der Ortsdurchfahrtsvereinbarung vor der 
Haushaltssicherung ermächtigt, um den Fristenablauf der Baumaßnahme nicht zu behindern.     
 
 
 
 
 

 
Sichtvermerk/Datum: 
 

   

 Fachbereichsleiter/in  Bürgermeister 
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Sachverhalt: 
 

In Vorbereitung des grundhaften Ausbaus der B1 in der Ortslage Genthin wurde durch die 
Bundesrepublik Deutschland- Straßenbauverwaltung ein Vereinbarungsentwurf  zur 
Durchführung der Baumaßnahme und Kostenteilung erstellt. Es handelt sich um eine 
Baumaßnahme, die in Verantwortung des Straßenbaulastträgers der Bundesstraße  B1 und 
anteilig für Nebenanlagen und Entwässerung bei der Stadt Genthin liegt.  

Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsaufgabe durchgeführt werden, wobei jeder Partner, für 
die ihn betreffenden Anlagen die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe sicher 
stellen soll. Die Durchführung des 1. Bauabschnittes Berliner Chaussee ist für 2014 avisiert. 
Weitere Bauabschnitte Werderstraße und Geschwister – Schollstraße sollen in 2015 und 
2016 folgen.     

Im Ergebnis der fachlichen Bewertung, unter Berücksichtigung der kommunalen 
Interessenslagen und des Kommunalrechtes, wird der in der Anlage enthaltene 
verwaltungsseitig geprüfte Vereinbarungsentwurf dem Grunde nach, für die weiteren 
Verhandlungen  mit der Bundesstraßenverwaltung zugrunde gelegt.  

Um möglichen Nachverhandlungsbedarf, der sich im Rahmen  der gesetzlichen Grundlagen 
und auf die Ortsdurchfahrtsrichtlinie ergeben kann, zu sichern und dabei kurze 
Bearbeitungsfristen zu sichern, wird die wird die Übertragung der Entscheidungskompetenz 
auf den BUV empfohlen. Im Ergebnis kann die notwendige OD – Vereinbarung geschlossen 
werden.  

Die Finanzierung der die Stadt betreffenden Kosten der Gemeinschaftsmaßnahme ist im 
Haushalt 2014 zu berücksichtigen.  

Mit Billigung des Bau – und Vergabeausschuss wurde die Aufnahme der 
Gemeinschaftsmaßnahme in das Mehrjahresprogramm, Förderung nach dem 
Entflechtgesetz, gestellt. Eine Entscheidung zur Aufnahme ist noch nicht getroffen. 

Daher ist bei der Haushaltsplanung 2014 zunächst davon auszugehen, dass Eigenmittel in 
voller Höhe bereitzustellen sind. 

Die Kosten der Stadt an der Gesamtmaßnahme werden gemäß AKS des Bundes mit 
1.009.000,00 € beziffert. Die Baukosten Abschnitt Berliner Chaussee werden mit rund 
265.000 € angegeben, wobei anteilig noch Planungsleistungen zu berücksichtigen sind. Da 
der Stadtrat bereits die grundsätzliche Beteiligung an dieser Gemeinschaftsmaßnahme 
bestätigt hat, müssen die kommunalen Kostenanteile als Pflichtausgaben betrachten 
werden.  

 
Anlage:  1. Vereinbarungsentwurf 
 
Rechtsgrundlagen: StrG, Ortsdurchfahrtsrichtlinie, VOB, Kommunalrecht 
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Finanzierung: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 
 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 
 Gesamtausgaben in Höhe von    -        € 

 Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)        € 
 davon - Sachausgaben       €   
  - Personalausgaben       €   

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
   Budget Nr.:       
     
  einmalig  laufend   
 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
   

 

X im  Vermögenshaushalt Haushaltsstell       
   einmalig  laufend  
 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
   

  Die Maßnahme muss in im 
Investitionsprogramm 2014   

X enthalten sein 

   nicht enthalten 
     
  Folgeeinnahmen in Höhe von         € 
  Folgeausgaben in Höhe von  -        € 
 Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-

verschlechterung (-) 
       € 

 davon  - Sachausgaben       €   
  - Personalausgaben       €   
 
 im Verwaltungshaushalt Haushaltsstell

e: 
      

  Budget Nr.:       
   einmalig  laufend  
       
   Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur 

Verfg.  
   Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
   Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung. 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
  

 im Verwaltungshaushalt durch Verschlechterung des Haushalts (Erhöhung 
Fehlbetrag) 

  einmalig  laufend 
 

 im Vermögenshaushalt durch einen Nachtragshaushalt 
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